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Erteilung der Vollmacht nach § 28 UG 2002 für die Leitung eines CD-Labors 
 
 
Der Rektor der Montanuniversität Leoben, O.Univ.Prof.Dr.Wolfhard Wegscheider, 
bevollmächtigt 


Herrn Ao.Univ.Prof. Dr. Helmut ANTREKOWITSCH 
 
unter Berücksichtigung der „Richtlinie des Rektorates für die Vergabe von Bevoll-
mächtigungen gemäß § 28 UG 2002“ zur Abwicklung des Christian Doppler Labora-
torium für Sekundärmetallurgie der Nichteisenmetalle und alle dafür erforderlichen 
Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Abwicklung des CD-Labors abzuschlie-
ßen. Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Herr Univ. Doz. Dr. 
H. Antrekowitsch an alle weiteren internen Richtlinien und Verordnungen des Rekto-
rates, die bisher und hinkünftig generell für DienstnehmerInnen der Montanuniversi-
tät und insbesondere zu Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG 2002 erlassen wurden 
und erlassen werden, gebunden ist. Es wird insbesondere auf die vollinhaltliche Gül-
tigkeit der Richtlinie des Rektorates für die Ausübung von Bevollmächtigungen ge-
mäß § 27 UG 2002 verwiesen. 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 
Die Vollmacht ist an die Leiterfunktion gebunden und erlischt automatisch mit Been-
digung dieser Funktion. Bei schwerwiegenden Verstößen kann diese Vollmacht je-
derzeit seitens des Rektors widerrufen werden. 
Die Vollmacht erlangt ihre Rechtswirksamkeit mit 1. Januar 2004. 
 
Der Rektor 
O.Univ.Prof.Dr.W.Wegscheider 
 
 
Der Rektor der Montanuniversität Leoben, O.Univ.Prof.Dr.Wolfhard Wegscheider, 
bevollmächtigt 
Herrn Ao.Univ.Prof. Doz. Dr. Christian BERNHARD 
 
unter Berücksichtigung der „Richtlinie des Rektorates für die Vergabe von Bevoll-
mächtigungen gemäß § 28 UG 2002“ zur Abwicklung des Christian Doppler Labora-
torium für Metallurgische Grundlagen von Stranggießprozessen und alle dafür erfor-
derlichen Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Abwicklung des CD-Labors 
abzuschließen. Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Herr Univ. 
Doz. Dr. Ch. Bernhard an alle weiteren internen Richtlinien und Verordnungen des 
Rektorates, die bisher und hinkünftig generell für DienstnehmerInnen der Montanuni-
versität und insbesondere zu Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG 2002 erlassen 
wurden und erlassen werden, gebunden ist. Es wird insbesondere auf die vollinhaltli-
che Gültigkeit der Richtlinie des Rektorates für die Ausübung von Bevollmächtigun-
gen gemäß § 27 UG 2002 verwiesen. 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 
Die Vollmacht ist an die Leiterfunktion gebunden und erlischt automatisch mit Been-
digung dieser Funktion. Bei schwerwiegenden Verstößen kann diese Vollmacht je-
derzeit seitens des Rektors widerrufen werden. 
Die Vollmacht erlangt ihre Rechtswirksamkeit mit 1. Januar 2004. 
 
Der Rektor 
O.Univ.Prof.Dr.W.Wegscheider 
 
 







Der Rektor der Montanuniversität Leoben, O.Univ.Prof.Dr.Wolfhard Wegscheider, 
bevollmächtigt 
Herrn Ao.Univ.Prof.Dr. Wilhelm BRANDSTÄTTER 
 
unter Berücksichtigung der „Richtlinie des Rektorates für die Vergabe von Bevoll-
mächtigungen gemäß § 28 UG 2002“ zur Abwicklung des Christian Doppler Labora-
torium für Rechnergestützte Angewandte Thermofluiddynamik und alle dafür erfor-
derlichen Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Abwicklung des CD-Labors 
abzuschließen. Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Herr 
Ao.Univ.Prof. Dr. W. Brandstätter an alle weiteren internen Richtlinien und Verord-
nungen des Rektorates, die bisher und hinkünftig generell für DienstnehmerInnen der 
Montanuniversität und insbesondere zu Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG 2002 
erlassen wurden und erlassen werden, gebunden ist. Es wird insbesondere auf die 
vollinhaltliche Gültigkeit der Richtlinie des Rektorates für die Ausübung von Bevoll-
mächtigungen gemäß § 27 UG 2002 verwiesen. 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 
Die Vollmacht ist an die Leiterfunktion gebunden und erlischt automatisch mit Been-
digung dieser Funktion. Bei schwerwiegenden Verstößen kann diese Vollmacht je-
derzeit seitens des Rektors widerrufen werden. 
Die Vollmacht erlangt ihre Rechtswirksamkeit mit 1. Januar 2004. 
 
Der Rektor 
O.Univ.Prof.Dr.W.Wegscheider 
 
 
Der Rektor der Montanuniversität Leoben, O.Univ.Prof.Dr.Wolfhard Wegscheider, 
bevollmächtigt 
Herrn Ao.Univ.Prof. Doz. Dr. Christian MITTERER 
 
unter Berücksichtigung der „Richtlinie des Rektorates für die Vergabe von Bevoll-
mächtigungen gemäß § 28 UG 2002“ zur Abwicklung des Christian Doppler Labora-
torium für Advanced Hard Coatings und alle dafür erforderlichen Rechtsgeschäfte im 
Zusammenhang mit der Abwicklung des CD-Labors abzuschließen. Es wird in die-
sem Zusammenhang darauf verwiesen, dass Herr Univ. Doz. Dr. Ch. Mitterer an alle 
weiteren internen Richtlinien und Verordnungen des Rektorates, die bisher und hin-
künftig generell für DienstnehmerInnen der Montanuniversität und insbesondere zu 
Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG 2002 erlassen wurden und erlassen werden, 
gebunden ist. Es wird insbesondere auf die vollinhaltliche Gültigkeit der Richtlinie des 
Rektorates für die Ausübung von Bevollmächtigungen gemäß § 27 UG 2002 verwie-
sen. 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art. 
Die Vollmacht ist an die Leiterfunktion gebunden und erlischt automatisch mit Been-
digung dieser Funktion. Bei schwerwiegenden Verstößen kann diese Vollmacht je-
derzeit seitens des Rektors widerrufen werden. 
Die Vollmacht erlangt ihre Rechtswirksamkeit mit 1. April 2004. 
 
Der Rektor 
O.Univ.Prof.Dr.W.Wegscheider  





